
Öffentliche Bekanntmachung 

 

der 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Mayen vom 03.07.2024 in der 

Fassung vom 24.06.2026 

 

 

Der Stadtrat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung vom 24.06.2026 folgende 

Änderungssatzung zur Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

I. Änderungen 

§ 5 

Übertragung von Aufgaben 

des Stadtrates auf Ausschüsse 

(2) Dem Haupt- & Finanzausschuss wird die Beschlussfassung über die folgenden 

Angelegenheiten übertragen: 

5. Einleitung und Fortführung von vorgerichtlichen Verfahren und 

Gerichtsverfahren sowie der Abschluss von Vergleichen in 

Selbstverwaltungsangelegenheiten mit einem Gegenstandswert, soweit die 

Entscheidung hierüber nicht dem Oberbürgermeister übertragen ist, 

 

 

II. Inkrafttreten 

 

Die Änderungssatzung zur Hauptsatzung tritt am 15.07.2026 in Kraft. 

 

 

Stadtverwaltung Mayen  

Mayen, 01.07.2026 

 

gez. Meid  

 

Dirk Meid 

Oberbürgermeister  

 


